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Richtung würde ein enormes Gefahrenpotential für den Radverkehr aufgrund der vorhandenen
Schrägparkstände geschaffen werden. Durch das rückwärtige Ausparken und die folglich län-
geren Rückstoßräume als bei Längsparkständen bestehen sehr schlechte Sichtverhältnisse 
zwischen dem Kfz-Verkehr und dem Radverkehr. Der Radverkehr könnte erst spät bis gar 
nicht vom ausparkenden Kfz-Verkehr wahrgenommen werden, da dieser auf den Ausparkvor-
gang konzentriert sein wird. 

Nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) sollten Parkstände am Fahrbahnrand
so angelegt werden, dass zwischen dem Radverkehr und den parkenden Fahrzeugen Sicher-
heitsabstände entstehen. Diese sollten beim Schräg-/Senkrechtparken 0,75 m betragen. Da 
Einbahnstraßen erst ab einer Fahrbahnbreite von 3,0 m geöffnet werden können, müsste die 
Fahrbahnmindestbreite bei Schrägparkständen 3,75 m betragen.

Für den Radverkehr sind im Straßenverlauf kaum Ausweichmöglichkeiten vorhanden, sodass 
eine risikofreie Begegnung zwischen dem Radverkehr und entgegenkommenden Kraftfahrzeu-
gen kaum oder gar nicht möglich ist.

Von einer Öffnung der einbahngeregelten Reifenstuelstraße ist im Abschnitt zwischen Thal-
kirchner Straße und Dreimühlenstraße nach eingehender Prüfung aus Verkehrssicherheits-
gründen abzusehen.

Dem BA-Antrag 20-26 / B 03829 des Bezirksausschusses des 2. Stadtbezirkes Ludwigsvor-
stadt-Isarvorstadt kann nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen nicht entsprochen 
werden.

Der BA-Antrag 20-26 / B 03829 ist damit geschäftsordnungsmäßig behandelt.

Mit freundlichen Grüßen
gez. 
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